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schäften festgelegt werden, haben Aufga
ben zur politisch-ideologischen und mora
lischen Erziehung der Kinder und Jugend
lichen, zur Festigung ihres Staats- und 
Rechtsbewußtseins, zum Schutz vor den im 
§ 1 Abs. 2 genannten schädlichen Einflüs
sen und zur Verhütung negativer Verhal
tensweisen, insbesondere Maßnahmen zur 
zielgerichteten Lebensgestaltung in der 
Freizeit, zu enthalten. Diese Maßnahmen 
sollen mit den von den örtlichen Volksver
tretungen beschlossenen Programmen zur 
vorbeugenden Bekämpfung der Jugend
gefährdung und Kriminalität überein
stimmen.

(2) Die Leiter von Staats- und Wirt
schaftsorganen, die Leiter von Betrieben, 
Einrichtungen des Bildungswesens, der 
Kultur und des Handels sowie die Vor
stände der Genossenschaften sind in ihrem 
Aufgabenbereich für die Einhaltung der 
Rechtsvorschriften zum Schutz der Kinder 
und Jugendlichen verantwortlich.

§3
Erziehungsberechtigte,
Kinder und Jugendliche

(1) Erziehungsberechtigte sind Eltern 
oder andere Personen, denen die Erzie
hung ständig oder vorübergehend nach den 
Bestimmungen des Familiengesetzbuches 
übertragen worden ist.

(2) Kind im Sinne dieser Verordnung 
ist, wer das 14. Lebensjahr noch nicht voll
endet hat, Jugendlicher, wer über 14 Jahre, 
aber noch nicht 18 Jahre alt ist.
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Bekämpfung von Schund-, Schmutz- 
und jugendgefährdenden Erzeugnissen

(1) Schund- und Schmutzerzeugnisse 
dürfen nicht hergestellt, eingeführt oder 
verbreitet werden. Schund- und Schmutz
erzeugnisse sind Druck- oder ähnliche Er
zeugnisse, die geeignet sind, bei Kindern 
und Jugendlichen Neigungen zu Rassen- 
und Völkerhaß, Grausamkeit, Menschen
verachtung, Gewalttätigkeit, Mord oder 
anderen Straftaten' sowie geschlechtliche 
Verirrungen hervorzurufen.

(2) Jugendgefährdende Erzeugnisse dür
fen nicht hergestellt, kopiert, vervielfältigt 
oder auf andere Weise wiedergegeben oder

verbreitet werden. Jugendgefährdende 
Erzeugnisse im Sinne dieser Verordnung 
sind entgegen den Rechtsvorschriften in 
die Deutsche Demokratische Republik ein
geführte Druck- oder ähnliche Erzeugnisse, 
Gegenstände, Tonträger oder nach deren 
Vorbild angefertigte Erzeugnisse, die solche 
Verhaltensweisen und Leitbilder propagie
ren oder verherrlichen, die mit der staats
bürgerlichen Erziehung der Jugend unver
einbar sind.

(3) Die Erziehungsberechtigten sowie 
auch Lehrer, Erzieher und Lehrausbilder 
sind dafür verantwortlich, daß Kinder und 
Jugendliche über den verderblichen Cha
rakter und die schädliche Wirkung der 
Schund-, Schmutz- und jugendgefährden
den Erzeugnisse aufgeklärt werden und 
nicht in den Besitz derartiger Erzeugnisse 
gelangen.

(4) Die Erziehungsberechtigten haben 
den Kindern und Jugendlichen Erzeugnisse 
gemäß Absätzen 1 und 2 abzunehmen und 
zu vernichten.

(5) Lehrer, Erzieher und Lehrausbilder 
sind verpflichtet, den Kindern und Jugend
lichen Erzeugnisse gemäß Absätzen 1 und 2 
abzunehmen und ihren Leitern zu über
geben.
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Die Leiter von Schulen, Berufsausbil
dungsstätten, Internaten für Schüler und 
Lehrlinge, Heimen und Ferienveranstal
tungen sind verpflichtet, in enger Zusam
menarbeit mit der FDJ, der Pionierorga
nisation und. anderen gesellschaftlichen 
Kräften regelmäßig Kontrollen in bezug 
auf den Besitz von Schund-, Schmutz- und 
jugendgefährdenden Erzeugnissen bei Kin
dern und Jugendlichen durchzuführen. 
Wenn entsprechende Erzeugnisse vorgefun
den werden, haben sie diese abzunehmen, 
mit den Kindern und Jugendlichen über die 
Schädlichkeit der Erzeugnisse zu sprechen 
und die Erziehungsberechtigten zu infor
mieren.

§ 8

Schund-, Schmutz- und jugendgefähr
dende Erzeugnisse sind von den staatlichen 
Organen, insbesondere durch die Deutsche 
Volkspolizei, selbständig einzuziehen. Eine 
Entschädigung wird nicht gewährt.


